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DVGW-AKTUELL

Technische Regeln für Gasinstallationen (TRGI)

Die den TRGI-Trainern von Schulungsteilnehmern am häufigsten gestellten Fragen und die

dazugehörigen Antworten sind hier zusammengestellt. 

er TRGI-Kommentar ist eine zusätz-
liche Anwenderhilfe, die praxisorien-

tierte Erläuterungen und Beispiele zur TRGI
2008 enthält. Er vermittelt wichtige Hinter-
grundinformationen über das „Warum und
Wieso“ und kommentiert alle bedeutsa-
men Aussagen der DVGW-TRGI 2008. Vor
allem Fachleute im Installationshandwerk,
im Netzbetrieb und im Schornsteinfeger-
handwerk, Ausbilder in Gewerbe- und Be-
rufsschulen, Planer sowie Mitarbeiter in
Behörden erhalten damit umfangreiche
praktische Hinweise für die Umsetzung der
überarbeiteten Technischen Regel für Gas-
installationen. Gemeinsam von DVGW und
ZVSHK herausgegeben, ist der Kommen-
tar eine unverzichtbare Arbeitshilfe und
Schulungsunterlage. Er ist bei der wvgw
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas
und Wasser mbH, Bonn, zu beziehen.

Fragen zur Schulung

Frage: Wird für interessierte IU’s ein weite-
res Seminar nur zur Rohrweitenberech-
nung und evtl. Vorstellung der verschiede-
nen Softwareanbieter angeboten? 

Antwort: Es wird vom Berufsbildungswerk
des DVGW und verschiedenen anderen In-
stituten, wie zum Beispiel dem GWI, hier-

D zu Seminarangebote geben. Sie befinden
sich zurzeit in der Entwicklung und stehen
ab der zweiten Jahreshälfte 2009 zur Ver-
fügung.

Fragen zur TRGI allgemein

Frage: Ab wann gilt die neue TRGI? 

Antwort: Das Technische Regelwerk wird
nicht wie z. B. ein Gesetz zum Tag X in Kraft
gesetzt, sondern das Technische Regel-
werk ist anzuwenden, wenn allgemein da-
von ausgegangen werden kann, dass das
Regelwerk für jeden Fachanwender erhält-
lich ist und die entsprechenden Inhalte ver-
mittelt wurden (z. B. durch Schulungen). Je
nach z. B. Umfang des Regelwerkinhaltes
oder nach Größe des Versorgungsgebiets
(Anzahl der eingetragenen VIU) können
sich unterschiedliche Zeiträume bis zur
ausschließlichen Anwendung des neuen
Regelwerks ergeben.

Frage: Warum ist die TRGI so umfang-
reich?

Antwort: In der TRGI werden die Gasinstal-
lations-Anforderungen für Bauteile, Verle-
gen der Leitungsanlage, Bemessung der
Leitungsanlage, Aufstellung der Gasgeräte,

Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung
sowie Betrieb und Instandhaltung in einem
gebündelten Regelwerk aufgeführt. Der An-
wender findet somit an einer Stelle alle für
ihn erforderlichen Maßgaben. Durch die
Abstimmung, z. B. mit dem Fachgremium
der Bauaufsicht oder der Berufsgenossen-
schaft, wird sichergestellt, dass die Verord-
nungs- und Arbeitsschutzvorgaben einge-
halten werden und die nach TRGI erstellten
Gasinstallationen den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechen.

Frage: Warum werden immer mehr und
immer neue Regeln geschaffen und wir, die
Basis, die sie umsetzen soll, werden nicht
gefragt? Ebenso kommen wir gar nicht mit,
all das zu lesen und manchmal auch zu er-
halten.

Antwort: Anspruchsvollere Geräte, höhe-
re Standards und mehr Vielfalt werden
heute vom Kunden erwartet. Dies bedeu-
tet auch, dass der Handelnde mehr Wis-
sen besitzen muss.

Viele der neuen technischen Regeln sind
durch europäische Vorgaben motiviert. Der
DVGW ist verpflichtet, die europäischen
Vorgaben in seinem nationalen Regelwerk
umzusetzen. Hinzu kommt, dass Änderun-
gen bei Gerätetechniken und sonstigen
Technologien (Rohrleitungsmaterialien,
Verbindungstechnik, Verlegetechniken,
Gasgeräte) ihren Niederschlag im DVGW-
Regelwerk finden müssen. Sonst gäbe es
bei Anwendern Unsicherheiten bezüglich
der Verwendung. Diese Auslöser veranlas-
sen den DVGW, sein Regelwerk in regel-
mäßigen Abständen zu novellieren. 

Wer einer Berufsorganisation wie z. B. In-
nung, DVGW und/oder Gasgemeinschaft
angehört, hat hier eindeutig Vorteile. Er
kann sich am Prozess der Regelwerkser-
stellung aktiv beteiligen – hierzu ist jeder
Fachmann berechtigt!

Der DVGW bietet einen Regelwerks-
Newsletter an. Wer ihn abonniert, erhält die
Ankündigung neuer Regelwerke automa-
tisch und kann auf dieser Basis entschei-
den, ob er sich genauer informieren muss.
Hierzu dienen Schulungen, die der DVGW
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zu seinen Regelwerken flächendeckend
anbietet. 

Fragen zu Rohren/Leitungen/
Verbindungen

Frage: Warum war es erforderlich, das Be-
rechnungsverfahren für die Rohrleitung zu
ändern?

Antwort: Mit der Überarbeitung zur
DVGW-TRGI 2008 wird ein völlig neu ent-
wickeltes Bemessungsverfahren für Gasin-
stallationen bis 100 mbar vorgelegt. Das
Bemessungsverfahren wurde an neue
Nutzungsbedingungen angepasst und
neue Bauteile und Materialien, wie z. B.
Gasströmungswächter, thermische Ab-
sperreinrichtungen, Wellrohrleitungen oder
Kunststoffrohre, wurden in das Berech-
nungsverfahren integriert. Die Druckverlus-
te, z. B. der Absperrarmaturen, die nach
dem „alten“ Verfahren mittlerweile viel zu
niedrig angesetzt wurden, wurden an die
aktuell vorhandenen Druckverluste der
Bauteile angepasst. Ziel der Überarbeitung
des Bemessungsverfahrens war es, ein
anwenderfreundliches Berechnungsver-
fahren zur Verfügung zu stellen. Hierzu
wurden ein Tabellen- und ein Diagramm-
verfahren entwickelt, die eine einfache und
schnelle Bemessung der Leitungsanlage
ermöglichen. 

Frage: Warum ist die Gewindeverbindung
jetzt nur mit Einschränkung bis DN 50 zu-
gelassen?

Antwort: Dies erfolgte, da einerseits die
Praxiserfahrungen zeigten, dass unter
Baustellenbedingungen Nennweiten grö-
ßer DN 50 meist nicht normgerecht herge-
stellt werden konnten, und andererseits,
da auch die europäische Funktionalnorm
DIN EN 1775, die national durch die TRGI
umgesetzt wird, Gewindeverbindungen
nur bis DN 50 zulässt. 

Frage: Unter Putz verlegte Leitungen sol-
len mit Halbschalen abgedeckt werden. Ist
dies richtig?

Antwort: Laut TRGI besteht eine solche
Forderung nicht.

Frage: Ab wann dürfen Gas-Innenleitun-
gen aus Kunststoffrohren erstellt werden?

Antwort: Die entsprechenden Produktzer-
tifizierungen für die Gas-Innenleitungen
aus Kunststoff sind schon seit geraumer
Zeit vorhanden. Bisher war die Verwen-
dung von Kunststoffrohren in der Gas-In-

neninstallation nur mit einer bauaufsichtli-
chen Einzelgenehmigung möglich, da
durch das Anwendungsregelwerk bisher
keine Verlegeanforderungen definiert wa-
ren. Mit Aufnahme der Kunststoff-Innenlei-
tungen in die TRGI 2008 liegen diese Ver-
legeanforderungen nun vor, sodass Kunst-
stoffrohre aus PE-X oder Mehrschichtver-
bundrohre genauso wie die anderen in
TRGI aufgeführten Rohrmaterialien in der
Gas-Inneninstallation eingesetzt werden
können. 

Frage: An einem Werkstoffübergang von
Metall- auf Kunststoffrohre muss immer
eine Kombination von TAE+GS angeord-
net sein, um die HTB-Qualität der nachfol-
genden Kunststoffleitungen zu erreichen.
Muss diese Kombination für Wartungs-
und Austauscharbeiten zugänglich instal-
liert sein?

Antwort: Die notwendige Vorschaltung der
wärmeleitend verbundenen Kombination
von thermischer Absperreinrichtung und
Gasströmungswächter (TAE+GS) beim
Übergang von Metall auf Kunststoff trifft
zu, da dies zur Darstellung der Brand- und
Explosionssicherheit der Kunststoffrohrlei-
tung erforderlich ist. Diese Bauteilkombina-
tion (GS mit vorgeschalteter TAE) kommt
bei Kunststoffrohrleitungen bei jeder GS-
Einbausituation zum Tragen; wird in der
Regel auch nicht an später verdeckter Stel-
le angeordnet sein; Wartungsarbeiten sind
an diesen Bauteilen jedoch nicht durchzu-
führen.

Frage: Leitung in Hohlräumen optional oh-
ne Be-und Entlüftung?

Antwort: Eine Neuerung der TRGI 2008
ist, dass Leitungen ohne weitere Verbin-
dungen bis auf die Geräteanschlussarma-
tur ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen,
wie z. B. Be- und Entlüftungsöffnungen, in
Hohlräumen verlegt werden dürfen. 

Fragen zu Gasströmungswächter/
Manipulation

Frage: Warum wurde der Gasströmungs-
wächter eingeführt, wenn die bis dato er-
stellten Gasinstallationen doch auch als
betriebssicher gelten?

Antwort: Auf Betreiben der Aufsichtsbe-
hörden wurde 2003 der GS als eine zu-
sätzliche Schutzeinrichtung gegen Eingrif-
fe Unbefugter eingeführt und mit der Fort-
schreibung des Regelwerks in die TRGI
2008 übernommen. In der aktuellen TRGI
2008 wird der GS bei metallenen Leitun-
gen als zusätzliche Einrichtung zum
Schutz gegen Eingriffe Unbefugter einge-
setzt und bei der Verwendung von Kunst-
stoff-Innenleitungen zusammen mit der
TAE als Sicherheitselement zur Darstel-
lung der Brand- und Explosionssicherheit
der Kunststoffsysteme; der Schutz gegen
Eingriffe Unbefugter ist damit ebenfalls
eingeschlossen.

Frage: Gemäß TRGI ist der GS „unmittel-
bar nach“ der Hauptabsperreinrichtung
bzw. nach dem Austritt aus dem
Schacht/Kanal zu installieren. Wie ist dies
in der Praxis umzusetzen?

Antwort: Zum Ausschluss von Schadens-
möglichkeiten durch Manipulationseingrif-
fe in der Gasinstallation muss die aktive
Schutzmaßnahme (der GS) so angeordnet
sein, dass, soweit möglich, jegliche Zu-
griffsgelegenheit vor dieser aktiven Einrich-
tung an der Leitungsanlage verhindert ist.
Der Einbau ist daher unmittelbar nach der
HAE oder dem Austritt aus dem
Schacht/Kanal anzustreben. Wenn z. B.
Hauseinführungen Umlenkungen erfor-
dern, so können noch ein bis maximal drei
Installationsformteile, wie z. B. Rohrnippel,
Doppelnippel, Reduzierstück oder Winkel
(maximal zwei Richtungsänderungen), im

Absperrarmatur mit integrierter TAE Funktion Gasströmungswächter

offen geschlossen
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Rahmen „unmittelbar nach“ für Einzelfälle
akzeptiert werden.

Frage: Warum dürfen nach TRGI mehrere
GS gleichen Nennwerts und gleichen Typs
nicht hintereinander eingebaut werden?

Antwort: Außer dem damit unnötig ge-
schaffenen zusätzlichen Druckverlust (hier-
mit verbundenes eventuelles Problem des
unterschrittenen Mindestfließdruckes am
Gasgeräteeingang) bringen zwei identi-
sche GS in Reihe keinen zusätzlichen Si-
cherheitsgewinn.

Fragen zur Gas-Druckregelung
und Gaszählern

Frage: Warum wurde mit der neuen TRGI
der Sollwert des Ausgangsdruckes des
Gas-Druckregelgerätes auf 23 mbar ange-
hoben?

Antwort: Der bisher vorgegebene Sollwert
von 22,6 mbar (= Nennanschlussdruck
Gasgerät 20 mbar + zulässiger Druckver-
lust Rohrleitung 2,6 mbar) wurde um 0,4
mbar auf 23 mbar angehoben. Dies war
erforderlich, um den neu hinzugekomme-
nen zusätzlichen Einrichtungen und Si-
cherheitselementen Rechnung zu tragen.
Auch für den Fall, dass kein separater GS
montiert werden muss (da dieser bspw.
bei metallener Installation im Regelgerät

integriert ist und ein zusätzlicher Druckver-
lust hier nicht auftritt), geht die neue TRGI
grundsätzlich von 23 mbar aus. 

Frage: Nach neuer TRGI ist vor jedem
Gaszähler eine Absperreinrichtung einzu-
bauen. Warum ist die bisherige Erleichte-
rung bei gleichzeitiger Hauptabsperrein-
richtung im selben Raum entfallen? 

Antwort: Das Überarbeitungsgremium
und die Einsprechergruppe haben sich aus
pragmatischen Gründen – Eindeutigkeit im
Regelwerk, einfachere Handhabung, z. B.
bei der Funktionsprüfung des Gas-Druck-
regelgerätes oder Zählerwechsel durch
den Netzbetreiber – für diese geänderte
Anforderung ausgesprochen. Ohne Zwei-
fel wird dabei auch der Sachverhalt, dass
quasi alle Zähleranschlüsse mit einer „Zäh-
lerabsperreinrichtung“ ausgestattet sind,
beeinflussend gewesen sein.

Frage: Warum wurde der Prüfdruck für die
Dichtheitsprüfung von bisher 110 mbar auf
150 mbar angehoben?

Antwort: Die Erhöhung des Prüfdruckes
auf 150 mbar wurde auf Grund der euro-
päischen Harmonisierung erforderlich. Die
für die Gas-Druckregelgeräte relevante eu-
ropäische Norm DIN EN 14382 lässt als
Grenzeinstellung der Sicherheits-Absper-
reinrichtung im Störungsfall einen Druck

von 150 mbar zu. Dieser Druck ist somit
der anzusetzende Prüfdruck für die Lei-
tungsanlage. 

Fragen zu Verbrennungsluftzu-
und Abgasabführung

Frage: Warum dürfen bei der Aufstellung
von raumluftabhängigen Gasgeräten mit
Strömungssicherung den Lüftungsöffnun-
gen ins Freie keine waagerechten Leitun-
gen nachgeschaltet werden?

Antwort: Die TRGI fordert zwei unmittelbar
ins Freie führende Öffnungen bei zu kleinem
Rauminhalt, um im Anfahrzustand eine aus-
reichende Verdünnung des gegebenenfalls
über die Strömungssicherung austretenden
Abgases sicherzustellen. Ein eventueller Ab-
gasaustritt aus der Strömungssicherung ist
immer auf einen Stau oder Rückstrom aus
dem senkrechten Teil der Abgasanlage zu-
rückzuführen. Die dann erforderliche Ver-
dünnung des austretenden Abgases im
Aufstellraum (Schutzziel 1) kann nur durch
die geringe Thermik aus der Aufstellraum-
höhe bewirkt werden. Die Strömungswider-
stände der an die Außenluftöffnungen waa-
gerecht angeschlossenen Leitungen wür-
den diesen geringen Auftriebseffekt wieder
zunichte machen und können somit nicht
zugelassen werden. 

Dipl.-Ing. Kai-Uwe Schuhmann n

19. Kolloquium für Prüfstellenleiter und Fachleute 

der Gas- und Wassermengenmessung

Erfahrungsaustausch vom 16. bis 18. Juni 2009

as 19. Kolloquium für Prüfstellenleiter
und Fachleute der Gas- und Wasser-

mengenmessung findet 2009 in Bad Gög-
ging statt. Der Ordnungsrahmen bleibt im
Umbruch. Dass die seit Langem geplante
Neuordnung des gesetzlichen Messwe-
sens stockt, ist dabei nur ein Aspekt. Zum
einen steht bei der RICHTLINIE 2004/
22/EG zu Messgeräten eine Revision an.
Zum anderen geraten weitere Elemente
des Ordnungsrahmens in den Sog der eu-
ropäischen Harmonisierung, u. a. durch:
VERORDNUNG (EG) Nr. 764/2008 zur ge-
genseitigen Anerkennung, VERORDNUNG
(EG) Nr. 765/2008 zur Akkreditierung und
Marktüberwachung, RICHTLINIE 2006/

D 123/EG zu Dienstleistungen. Kosten und
Nutzen der „intelligenten Messung“ (smart
metering) sind längst nicht ausdiskutiert,
doch die Entwicklungen im Markt, im
Recht und in der Technik haben ihre Eigen-
dynamik – und ein Ziel: unmittelbare Beob-
achtung und Beeinflussung des Ver-
brauchs durch den Endnutzer. 

Im Bereich der Gasmessung stellt sich die
technische Regelsetzung hinsichtlich Gas-
abrechnung, Messstellenbetrieb und
Messdienstleister den Herausforderungen
der Marktöffnung (DVGW G 685/687/
689). Dabei stehen auch Lastprofile auf
der Tagesordnung. Und bei der Hoch-

druckprüfung schreitet die Entwicklung
ebenfalls fort. Im Bereich der Wassermes-
sung muss sich zeigen, wo die Reise hin-
geht bei der Befundprüfung vor Ort (PTB-
W 19), bei der Instandsetzung von Zählern
mit CE/M-Kennzeichnung, bei der Be-
messung der Zählergröße (DVGW W 406)
und bei den hygienischen Werkstoffanfor-
derungen (DVGW W 421).

Das Messwesen bleibt im Umbruch und
somit stellt sich weiterhin die Frage: Was
sind die Folgen für die Akteure – Hersteller,
Prüfstellen, Behörden, Netzbetreiber u. a.?
Das Kolloquium soll die Experten des
Messwesens zusammenführen, ein Forum


